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Mit uns. Für euch.
        Vor Ort.

Zinszahlungen statt Daseinsvorsorge? Nicht mit uns: Zukunft ausbauen statt kaputtmachen!

KOMMUNEN MÜSSEN AUS DER 
SCHULDENFALLE RAUS: EINE ALT
SCHULDENREGELUNG IST NÖTIG!

Unzureichende Einnahmen und Strukturwandel 
haben dazu geführt, dass viele Städte, Landkreise 
und Gemeinden in einem bedrohlichen Ausmaß ver
schuldet sind. Etwa 2000 Kommunen haben so hohe 
Kassenkredite, dass allein die Bedienung der Zinsen 
sie vor eine kaum lösbare Situation stellt. Dort kön

facebook.com/verdi @_verdi #wirfuereuch #fuereuchvorort ver.diwirsindverdi

nen wichtige Ausgaben für Investitionen und 
Daseinsvorsorge nicht mehr getätigt werden. Schon 
jetzt fehlt es vielerorts zudem an Personal, was für 
die vorhandenen Beschäftigten zusätzliche Belastun
gen bedeutet. 

https://www.facebook.com/verdi
https://twitter.com/_verdi?lang=de
https://www.instagram.com/wirsindverdi/?hl=de
https://web.telegram.org


Mit uns. Für euch.  Vor Ort.

WIE KÖNNTE EINE ALTSCHULDENREGELUNG 
AUSSEHEN?

Ein Abbau der Altschulden ist unabdingbar. Aus eigener 
Kraft können die verschuldeten Kommunen das aber nicht 
schaffen. Bund und Länder müssen aktiv werden. Das Bun
desfinanzministerium hat 2020 für die Entlastung der Kom
munen von Altschulden ein faires Modell vorgeschlagen: 

Das Modell sieht vor, dass der Bund und das jeweilige Bun
desland Kommunen mit übermäßigen Liquiditätskrediten 
durch eine einmalige Übernahme von Altschulden entlas
ten. Als übermäßig gelten Liquiditätskredite, die nicht zur 
Finanzierung von Investitionen oder anderem Vermögen 
verwendet wurden und die 100 Euro je Einwohner*in 

überschreiten. Bereits erfolgte Entschuldungen durch die 
Länder Niedersachsen, Hessen, Saarland und Brandenburg 
werden ebenso wie die Stadtstaaten berücksichtigt. 

ver.di hält das Modell des Bundesfinanzministeriums für 
geeignet, das Problem kommunaler Altschulden zu lösen.

DIE KOMMUNEN VON ALTSCHULDEN 
 ENTLASTEN – FÜR KOMMUNALE 
 HANDLUNGSFÄHIGKEIT! 

ver.di fordert:

 �  Die Handlungsfähigkeit überschuldeter Kommunen 
muss wiederhergestellt werden: Bund und Länder 
 müssen für sie eine funktionierende und effektive 
 Altschuldenregelung finden.

 �  Der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer  
und an anderen Gemeinschaftssteuern muss erhöht 
werden.

 �  Die Gewerbesteuer muss durch die Einbeziehung  
aller Selbständigen und durch die Hinzurechnung  
von Mieten, Pachten und Leasingraten zu einer 
 Gemeindewirtschaftssteuer ausgebaut werden.

 �  Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt sind, 
müssen vom Bund bezahlt werden.

 �  Bund und Länder müssen die coronabedingten 
 Einnahmeausfälle und Mehrausgaben der Kommunen 
vollständig übernehmen. Wie im Jahr 2020 müssen 
 mindestens die Einnahmeausfälle aus der Gewerbe
steuer ausgeglichen werden. 

 �  Kommunale Förderprogramme von Bund und  
Ländern – zum Beispiel für die Bewältigung des 
 Klimawandels und für die Digitalisierung – müssen  
so ausgestaltet sein, dass sie für Kommunen  
einfach zugänglich sind.

NOCH NICHT BEI VER.DI DABEI? 
Eintreten geht auch online: www.mitgliedwerden.verdi.de

Kommune ...

II. Zweistufige Schuldübernahme
bei der kommunalen Altschuldenhilfe

Bundeshaushalt

Landeshaushalt
Land X

Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3

Schuldeneintritt des Landes
in die Verträge aller über-
mäßigen Liquiditätskredite 
der jeweiligen Kommunen

Schuldeneintritt des Bundes in 
die Landesschuld zu 50 % der über-
nommenen Liquiditätskredite

Erhöhung der
Bundesschuld
um 50 % der
übernommenen
Liquiditätskredite
des Landes X

Erhöhung der
Landesschuld
um 100 % 
derübernom-
menen Liquidi-
tätskredite
(netto 50 %)
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